
Stadt Bad Lausick                               Bad Lausick, den 17.03.2026 
 

 

BESCHLUSSVORLAGE Nr. I/I/20/26/03/2026 
für die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 26.03.2026 

 

Gegenstand der Vorlage:    
Diskussion und Beschlussfassung zu den überplanmäßigen Aufwendungen für die 
Gewerbesteuerumlage 2025 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt für die im Haushaltsjahr 2025 an das Land und den 
Bund abzuführende Gewerbesteuerumlage überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 
36.522,67€ (Produktkonto 61100000.43410000.). 
 
Die Finanzierung erfolgt aus zusätzlichen Erträgen aus der Gewerbesteuer in 2025 (Produktkonto 
61100000.30130000.).  
 

Begründung: 
Die Gewerbesteuerumlage ist in Höhe von 35 v.H. des Gewerbesteuermessbetrages an das Land 
und an den Bund abzuführen. Grundlage für die Gewerbesteuerumlage sind die 
Gewerbesteuereinzahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres. Zeitlich bedingt ist die Höhe der 
Gewerbesteuerumlage erst im nachfolgenden Haushaltsjahr bekannt. 
 
Da die für die Gewebesteuerumlage 2025 maßgeblichen Gewerbesteuereinzahlungen wesentlich 
höher sind, ergibt sich folglich auch ein höherer Abführungsbetrag. 
 
Im Haushaltsplan 2025 sind für die Gewerbesteuerumlage 261.900,00€ berücksichtigt. Dabei 
wurden die für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 2.881.000,00€ geplanten 
Gewerbesteuereinzahlungen zu Grunde gelegt. Die für die Gewebesteuerumlage 2025 
maßgeblichen Gewerbesteuereinzahlungen betragen dagegen 3.282.649,34 €. 
Der Verwaltungsausschuss hat in öffentlicher Sitzung am 16.03.2026 die Angelegenheit beraten 
und empfiehlt die Beschlussfassung. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hinweise: 
Der Gewerbesteuermessbetrag entspricht dem Gewerbesteueraufkommen geteilt durch den 
Gewerbesteuerhebesatz (für Bad Lausick Hebesatz von 385 v.H.).  
Die Abrechnung erfolgt pro Quartal. Dabei wird, zeitlich bedingt, zunächst das vierte Quartal als 
Abschlag (analog der Umlage des dritten Quartals) erhoben. Die Abrechnung der tatsächlichen 
Gewerbesteuerumlage des vierten Quartals erfolgt erst Anfang des Folgejahres. Somit kommt es 
zu Abweichungen zwischen Gewerbesteueraufwand und -auszahlung. 
 

Anlagen:  --- 
 
bereits gefasste Beschlüsse: keine  
aufzuhebende Beschlüsse: keine 
 
finanzielle Auswirkungen: 
- Produktkonto Ergebnishaushalt:  61100000.43410000. -  … Aufwand Gewerbesteuerumlage 
- Produktkonto Finanzhaushalt:     --- 
- einmalige Kosten:     36.522,67 €  
- laufende Kosten:  --- 
- zu erwartende Erträge: --- 
- jährliche Belastung:  --- 

 
Vorlage abgestimmt mit: 

Bgm. x Fin. x HA  OA  Bau  Lieg.  VA x TA  UA  

Verteiler des Beschlusses: 

Bgm. x Fin. x HA  OA  Bau          

Verantwortlich für die Durchführung: 

Bgm.  Fin. x HA  OA  Bau          

Verteiler der Vorlage: 

Bgm. x 18xSR x 8xOR  Fin. x HA  Bau      Presse  

 


